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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

vor mehr als 43 Jahren wurde der Bund Deutscher 

Kriminalbeamter gegründet, um die Rechte und 

Wertigkeiten von Angehörigen der Kriminalpolizei 

unter der Maxime „Unparteilichkeit und Ungebun-

denheit“ kompetenter als zuvor zu vertreten. In-

zwischen nehmen politisch Verantwortliche aus 

allen demokratischen Parteien unsere fachbe-

zogenen Positionen auf. Dadurch konnte der Lan-

desverband maßgeblich an der Entscheidungsfindung des damaligen Innenminis-

ters und heutigen Ministerpräsidenten, Volker Bouffier, zur Einführung des Studi-

enganges für die Kriminalpolizei mitwirken. Auf dieses Erfolgskonzept sind wir 

heute sehr stolz.  

Mit einer frühzeitigen Mitgliedschaft im Studium können wir Euch persönliche An-

sprechpartner in der Kriminalpolizei im In – und Ausland, wichtige Versicherungs-

leistungen für den Dienst im Praktikum sowie Publikationen und Fachliteratur als 

Hilfe für das Kolloquium und die Thesis anbieten. Wir verfolgen damit den Grün-

dungsgedanken unseres Berufsverbandes, zukünftige Kriminalistinnen und Krimi-

nalisten fachlich zu unterstützen und weiterzubilden. Nur durch ein breites Wis-

sensspektrum, auch nach dem Studium, wird es uns im 21. Jahrhundert gemein-

sam gelingen, die schweren Aufgaben und hohen Anforderungen an den Krimi-

naldienst kompetent und fachgerecht zu erfüllen. Es würde uns sehr freuen, Euch 

als Mitglied im Landesverband begrüßen zu dürfen. 
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Leistungen im Überblick  

 Dienstrechtsschutzversicherung 

 Diensthaftpflichtversicherung 

 Dienst-Kfz-Regresshaftpflicht 

 Sonderrechtsschutz / Sozialleistungen 

 Option auf günstige Gruppenversicherungen 

 Vergünstigte Seminare  

 Teilnahme an Fachtagungen und Fachveranstaltungen 

 Zugang zu BDK-Fachforen (z.B. DNA) im Internet 

 persönlicher BDK-E-Mail-Account mit Kontakten zu BDK-Mitgliedern aus 

den Bundesländern 

 BDK-Newsletter/aktuelle Infos u.v.m. 

 

 

 

 

Mitgliedsbeitrag im Landesverband 

 

Der Mitgliedsbeitrag variiert je nach Bundesland und Dienstgrad bzw. Entgelt-

gruppe. Beim Landesverband Hessen zahlen Studierende monatlich drei Euro, 

die entweder halbjährlich (18 €) oder jährlich (36 €) vom Konto abgebucht wer-

den. Nach der Ausbildung beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag in Hessen:  

 

Stand 01.10.2011: 

 KK/PK  - A   9 ~ 2.088,03 € = 11,90 €  

 KOK/POK  - A 10 ~ 2.249,87 € = 12,82 € 

 KHK/PHK - A 11 ~ 2.593,51 € = 14,78 € 

 

Stand 01.10.2012: 

 KK/PK  - A   9 ~ 2.142,32 € = 12,21 €  

 KOK/POK  - A 10 ~ 2.308,37 € = 13,16 € 

 KHK/PHK - A 11 ~ 2.660,94 € = 15,17 € 

zurück zum Inhalt 
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Begrüßungspaket 

Grundausstattung 

 

 

 

 

 

 

in Verbindung mit Paket 1 

Kriminalisten-Fachbuch (KFB) in Buchform oder als CD 

 

 

 

 

oder Paket 2 

aktuelle Version von G-Data Internet Security 

 

 

oder Paket 3 

Gutschein in Höhe von 25 € für den  

 

 

oder dem Paket 4 

Kostenrückerstattung allein für den Bezug des Poli-

zeifachhandbuch VDP Ausführung Land Hessen 

im Wert von 48 € 

 

zurück zum Inhalt 
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Publikationen und Fachliteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“der kriminalist” – Fachmagazin für Kriminalisten 

 

Das Magazin „der kriminalist“ ist sozusagen das Flaggschiff der Publikationen des 

BDK. Unter redaktioneller Federführung des Bundesschriftleiters LKD Rolf Rainer 

Jaeger, erscheint der „dk“ zehnmal im Jahr. 

 

Mit einer gelungenen Mischung aus verbands- und mitgliederrelevanten Schwer-

punkten sowie kriminalistischen und kriminologischen Sachthemen hat sich das 

Fachmagazin längst über seine ureigene Zielgruppe hinaus im In- und Ausland 

etabliert. 

 

Jedes Mitglied erhält ein Exemplar oder kann auch selbst als Kriminalist der Re-

daktion Beiträge übersenden. So entsteht ein Abbild aus den Bundesländern zur 

aktuellen Kriminalitätsentwicklung. 

 

"der kriminalist" auch online  

Die Fachzeitschrift "der kriminalist" kann jedes BDK-Mitglied ab sofort auch onli-

ne lesen. Dazu ist lediglich Eure Anmeldung auf der Website im Internet oder In-

tranet der Polizei Hessen erforderlich. Alle Ausgaben können im Online-Archiv 

abgerufen werden. Weitere Infos unter: 

 

Link: http://www.bdk.de/web/der-kriminalist  

http://www.bdk.de/web/der-kriminalist
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Zweite Fachzeitschrift zum Sonderpreis 

 

BDK-Mitglieder können ab die im Verlag Hüthig-Jehle-Rehm erscheinende Fach-

zeitschrift „Kriminalistik“ zu einem Vorzugspreis abonnieren. Der Bezug der „Kri-

minalistik“ mit elf Ausgaben jährlich kostet regulär 160 Euro inkl. Postversand. 

Für den BDK wurde der Abonnementspreis auf 90 Euro reduziert. Damit steht 

den Mitgliedern des BDK neben der kostenfreien Verbandsfachzeitschrift „der 

kriminalist“ eine zweite Fachzeitschrift zur Verfügung, die in bestimmten Teilen 

eine mehr wissenschaftliche Ausrichtung hat und wegen ihrer Abonnentenzahl in 

Österreich und der Schweiz auch die dortigen Entwicklungen in der Kriminalitäts-

bekämpfung betrachtet. 

 

Kolleginnen und Kollegen, die schon Mitglieder im BDK sind, füllen ein auf der 

BDK-Webseite bereitgestelltes Formular für das Kriminalistik-Abonnement aus 

und fordern über die BDK Bundesgeschäftsstelle (BGS) eine Mitgliedsbescheini-

gung an. Der Abonnementspreis wird vom angegebenen Konto eingezogen bzw. 

vom Verlag Hüthig-Jehle-Rehm in Rechnung gestellt.  

 

Das Abonnement kann steuerlich als Fachliteratur und damit wie der BDK-

Mitgliedsbeitrag als Werbungskosten geltend gemacht werden. Beim Austritt ei-

nes BDK-Mitglieds informiert die BGS den Kriminalistik-Verlag. Der Bezug der 

„Kriminalistik“ zum BDK Vorzugspreis entfällt damit. 

 

 

Link: Mitgliedsbescheinigung  / Antragsformular 

http://www.bdk.de/fachthemen/publikationen/kriminalistik  

http://www.bdk.de/fachthemen/publikationen/kriminalistik
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Praktische Tipps erhalten Mitglieder auf Anfrage kostenlos!!! 

zurück zum Inhalt 



 

 

Bund Deutscher Kriminalbeamter 

Landesverband Hessen 

 

Seite  |  9  B u n d  D e u t s c h e r  K r i m i n a l b e a m t e r  Landesverband Hessen 

Onlinemagazin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ausgaben pro Jahr 

mit 

kriminalpolizeilichen 

Themen und 

Nachrichten aus den 

Bezirksverbänden 
 

 
 
Link: http://www.bdk.de/lv/hessen/hessen-extra  

 
zurück zum Inhalt 

 

http://www.bdk.de/lv/hessen/hessen-extra
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Exklusivleistungen 

Einblick in die verfügbaren Internetseiten, die exklusiv den BDK-Mitgliedern zur 

Verfügung stehen. 

 

BDK-Mailadresse 

 Persönliches e-Mail Postfach (vorname.name@bdk.de) mit gespeicherten 

Kontakten bundesweit 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vorname.name@bdk.de
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Fachforum Interfafo / www.interfafo.de 

 

BDK-Mitglieder erhalten Zutritt zum WEB-basierten Interdisziplinären Fachforum 
Rechtsmedizin in Bremen mit über 1.400 Teilnehmern. Studierende und auch 

erfahrene Kriminalisten können sich dort mit Experten austauschen, um ihr 
Fachwissen zu erweitern bzw. Informationen zur Thesis sowie für Prüfungen zu 
gewinnen. 
 

 
 

 
 

 

Link zum Fachforum: https://interfafo.de/wbb3/wbb/index.php 

http://www.interfafo.de/
https://interfafo.de/wbb3/wbb/index.php
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Stellentauschbörse 

 Einstellung und Suche von Tauschangeboten als Hilfe für den Behörden- 

und/oder Länderwechsel  

 

Leistungen für Mitglieder 

 Beiträge aus dem Recht und der Rechtsprechung  

 Informationen und Skripte  

 Kriminalistische Erfahrungsberichte 

 

 

 

 

Leistungen der Servicepartner für Mitglieder   

 

Private Vorsorge 

 Pflege - das Thema der Zukunft 

 Kollektivvertrag für eine private Rentenversicherung 

 Kfz – Rahmenversicherung 

 Notfall–Programm für Senioren 

 Gruppenunfallversicherung 

 

Ferienhäuser und Wohnungen 

 Deutschland 

 Europa 

 Welt 

 

 

zurück zum Inhalt 
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Die Hotelkette Motel One bietet „viel Design für wenig Geld“ und will mit dieser 

Idee europaweit expandieren. Die Standortstrategie für Motel One konzentriert 

sich zunächst auf Innenstadtlagen in deutschen Großstädten wie z. Bsp. Berlin, 

Hamburg, Leipzig, Düsseldorf oder München. 

 

Dieses Unternehmen vermittelt einen jungen und dynamischen Charakter und 

bietet sich überwiegend für Geschäfts- und Kurzreisen an und ist bereits ab 

49,00 Euro pro Übernachtung buchbar. 

 

 

 

 

 

 

G-Data gewährt BDK-Mitgliedern Sonderkonditionen für ihr Produkt Internet 

Security in der jeweils aktuellen Version (3 Lizenzen für 19,95 €). 

 

 

 

Der BDK e.V. hat mit der Deutschen Bahn einen Vertrag geschlossen, wonach der 

Verband als Großkunde geführt wird. Alle Mitglieder erhalten beim Kauf von 

Fahrkarten einen Rabatt bei Bekanntgabe der Großkundennummer. 
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Die Münchener Firma ADM ermöglicht Mitgliedern des BDK über spezielle Rah-

menabkommen mit allen gängigen Automobilherstellern Neufahrzeuge zu bevor-

zugten Konditionen zu beziehen.  

 

ADM stellt Mitglieder des BDK ein kostenfreies, nur mit speziellem Passwort nutz-

bares Online Portal zur Verfügung, worin es möglich ist ihr entsprechend ge-

wünschtes Fahrzeug zu konfigurieren und bei ADM anzufragen.  

 

ADM verpflichtet sich jede Anfrage innerhalb max. 24 Stunden zu bearbeiten. 

 

 

 

 

Die Fa. Europcar bietet flexible Fahrzeug-Lösungen, die Ihren persönlichen Mobi-

litätsanforderungen gerecht werden. Bei Europcar haben BDK-Mitglieder die Mög-

lichkeit, zu vergünstigten Konditionen Fahrzeuge zu mieten.  

 

Europcar Deutschland ist das größte unter den sieben Corporate-Ländern, und 

mit einem Netz von 501 Stationen führend in Deutschland. An allen Standorten 

bieten wir Ihnen unser umfassendes Service- und Leistungsspektrum.  

 

Um Sonderkonditionen bei Europcar zu nutzen, muss einfach bei ihrer Preisan-

frage und/oder Reservierung die BDK-Europcar Contract Nummer angegeben 

werden. 

 

zurück zum Inhalt 
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Versicherungsleistungen 

 

Dienstrechtsschutzversicherung 

 

 

 

 

 

Roland – Rechtsschutzversicherungs- AG  

Vertrag – Nr. 12 10 02 829 158 vom 11.11.1968 

 

Betreuung durch BDK – Betreuungsdienst GmbH 

 

Gemäß Rahmenvereinbarung mit der Roland – Rechtsschutzversicherungs- AG 

wird den BDK – Mitgliedern Kostenschutz ausschließlich für solche Versicherungs-

fälle gewährt, die in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit eintreten. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf: 

 

 die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher 

Haftpflichtbestimmungen im Rahmen des § 14 Abs. 1 ARB 

 

 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen und aus 

öffentlich-rechtlichen Anstellungsverträgen hinsichtlich dienst- und versor-

gungsrechtlicher Ansprüche; 

 

 die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung einer 

Vorschrift des Straf-, Ordnungswidrigkeiten- oder Disziplinarrechtes. Bei 

Freiheitsstrafen sowie bei Geldstrafen und -bußen über € 256,00 sind Gna-

den-, Strafaussetzungs-, Strafaufschub- und Zahlungserleichterungs-

verfahren eingeschlossen, und zwar für insgesamt 2 Anträge je Versiche-

rungsfall. Bei Verfahren wegen des Vorwurfes der Verletzung einer Vor-

schrift des Disziplinarrechtes besteht auch dann Versicherungsschutz, 
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wenn das Disziplinarverfahren aufgrund eines Vorfalles eingeleitet wurde, 

der sich im privaten Lebensbereich ereignet hat. Wird dem Mitglied vorge-

worfen eine Vorschrift des Strafrechtes verletzt zu haben, besteht in Ab-

weichung des § 4 Abs. 3 a) ARB Versicherungsschutz bis zum Abschluss 

der I. Instanz, wenn ihm ein Delikt zur Last gelegt wird, das ausschließlich 

vorsätzlich begangen werden kann. 

 

Soweit das BDK - Mitglied in einer weiteren Instanz freigesprochen wird und sei-

ne notwendigen Auslagen für die I. Instanz die Staatskasse zu tragen hat, ist er 

verpflichtet, die vom Versicherer für die I. Instanz aufgewendeten Kosten an die-

sen zu erstatten. Die Gewährung von Versicherungsschutz setzt voraus, dass der 

BDK als Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorprüft, eine Übernahme 

befürwortet und dies dem Versicherer mit der schriftlichen Schadensmeldung be-

stätigt. 

 

 den Fahrer - Rechtsschutz für das Lenken von Fahrzeugen. Als Fahrzeuge 

gelten alle Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie An-

hänger. 

 

Die Versicherungssumme beträgt € 52.000,00 (für Strafkautionen im Ausland  

€ 25.565,00) je Versicherungsfall. Seit dem 01. Januar 2004 erstreckt sich der 

Versicherungsschutz auch auf Schadenfälle, von denen Mitglieder im unmittelba-

ren Zusammenhang mit und aus Anlass der Verbandstätigkeit (Versicherungs-

schutz gemäß der bestehenden Rahmenvereinbarung vom 01.06.1988) betroffen 

sind. 

 

Kostenreduzierter ROLAND Privat-Rechtschutz 

 

In Sachen Rechtsschutz hat der BDK einen zuverlässigen Partner: die ROLAND 

Rechtsschutz-Versicherung. Über die BDK-Mitgliedschaft findet automatisch im 

Bereich des Arbeits- und Sozialgerichts-Rechtsschutzes in vielen Fällen eine  

rechtliche Absicherung statt. Doch vergessen viele den Privatbereich für sich und  
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Familienmitglieder: Was ist, wenn ihr unschuldig in einen Unfall verwickelt wer-

det und der Gegner nicht zahlen will, wenn Unstimmigkeiten um den Kauf neuer 

Möbel rund um den Kaufvertrag vorhanden sind oder ihr mit dem Vermieter oder 

Nachbarn in Streit geratet? In diesen und vielen anderen Fällen hilft der private 

Rechtsschutz. Als Partner des BDK bietet die ROLAND Rechtsschutz in Ergänzung 

zur Mitgliedschaft auch für diese Bereiche exklusive Sonderkonditionen an - egal 

ob Verkehrs-Rechtsschutz, Privat- und Berufs-Rechtsschutz, Wohnungs- und 

Grundstücks-Rechtsschutz oder eine Kombination aller Bereiche.  

 

Natürlich kann der Rechtsschutz auch für die ganze Familie abgeschlossen wer-

den. Sofern die Familie nicht den Schutz über die Mitgliedschaft des BDK genießt, 

kann auf Wunsch für diese zusätzlich auch der Arbeits- und Sozialgerichts-

Rechtsschutz vereinbart werden. ROLAND bietet folgende Vorteile in Ergänzung 

zur Mitgliedschaft: 

 

 günstige Sonderkonditionen für unsere Rechtsschutz-Produkte über den 

Rahmen- und Empfehlungsvertrag exklusiv für BDK-Mitglieder 

 Absicherung von rechtlichen Streitigkeiten im Privat-Bereich 

 Ihr finanzieller Rückhalt: Übernahme der Anwalts- und Gerichtskosten, 

Sachverständigenhonorare und Zeugengebühren bis zu 300.000 Euro Ver-

sicherungssumme und 100.000 Euro darlehensweise für Strafkautionen 

 weltweiter Versicherungsschutz 

 im Verkehrs-Rechtsschutz sind auch Halte- und Parkverstöße mitversichert 

 

Rechtsschutz-ServicePlus: Eine 24-Stunden-ServiceLine bietet rund um die Uhr 

schnelle und professionelle Hilfe bei allen rechtlichen Problemen. Auf Wunsch 

empfehlen wir ausgewählte und spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien mit ent-

sprechender Fachqualifikation. Infos unter:  

 

Link: http://www.bdk.de/mitglieder/service-partner-des-bdk/private-

vorsorge/roland-rechtschutz/roland-rechtschutz  

 

http://www.bdk.de/mitglieder/service-partner-des-bdk/private-vorsorge/roland-rechtschutz/roland-rechtschutz
http://www.bdk.de/mitglieder/service-partner-des-bdk/private-vorsorge/roland-rechtschutz/roland-rechtschutz
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Diensthaftpflichtversicherung 

 

 

 

Vertrag - Nr. 1024 0509 279 Mai 2010 

 

Folgende Absicherungen wurden getroffen:  

 

 Diensthaftpflichtversicherung für Personen- und Sachschäden Deckungs-

summe pauschal 3.000.000,00 Euro je Schadenereignis  

 Versicherung des Abhandenkommens von Dienstschlüsseln Deckungs-

summe 50.000,00 Euro je Schadenereignis  

 Dienst-Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Mitglieder, die mit 

Haushaltsführung bzw. dem Personalbereich betraut sind Deckungssumme 

7.500,00 Euro je Schadenereignis  

 Das Risiko aus dem Gebrauch von sämtlichen durch den Dienstherrn zuge-

lassenen und für den dienstlichen Gebrauch ausgegebenen Waffen sowie 

aus vorschriftsmäßig verwahrten Dienst-Waffen in der Wohnung.  

 Das Risiko als Führer von Diensthunden  

 Schadenereignisse während Dienstreisen im Ausland 

 

zurück zum Inhalt 
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Dienstkraftfahrzeugregresshaftpflichtversicherung 

 

 

 

Vertrag - Nr. 1024 0509 279 Mai 2010 

 

Der BDK bietet Einschluss in den Rahmenvertrag. Der Prämieneinzug und die Ab-

führung erfolgt durch die Landesverbände und ist im Mitgliedsbeitrag bereits ent-

halten. 

 

Die Dienstfahrzeug- und Dienstfahrzeugregress-Haftpflichtversicherung gewährt 

dem versicherten BDK- Mitglied im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen für die 

Kraftverkehrsversicherung (AKB) Versicherungsschutz für den Fall, dass die vor-

gesetzte Behörde aus Anlass eines Schadenfalles beim Lenken von Dienstfahr-

zeugen aufgrund der einschlägigen Bundes- oder Landesgesetze Haftpflicht- bzw. 

Regresshaftpflichtansprüche gegen das BDK – Mitglied geltend macht. In diesem 

Zusammenhang gelten dienstlich zulässige oder genehmigte Privatfahrten mit 

Dienstfahrzeugen als Dienstfahrten. 

 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich, 

 

 bei gesetzlichen Haftpflichtansprüchen auf Schäden an dem gelenkten 

Dienstfahrzeug und am sonstigen Bundes- bzw. Landeseigentum,  

 bei Regress-Haftpflichtansprüchen auf Schäden, für die der Bund bzw. das 

Land einem Dritten Schadenersatz geleistet hat und für die nach den ein-

schlägigen Gesetzen die Möglichkeit der Regressnahme gegeben ist  

 auf die Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründeter Ansprü-

che, die gegen das versicherte BDK – Mitglied geltend gemacht werden, 

 auf Schäden, die beim Abschleppen von Fahrzeugen an Dienstfahrzeugen 

und sonstigem Bundes- oder Landeseigentum entstehen und  

 Kostenrückerstattung bei Falschbetankung von Dienst-Kfz 
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht  

 

 auf die Haftpflicht als Halter des benutzten Fahrzeuges,  

 auf Vermögensschäden, die auf bewusst gesetz- oder vorschriftswidriges 

Handeln des versicherten BDK-Mitglieds zurückzuführen sind.  

 

zurück zum Inhalt 

 

Erweiterter Wegeschutz 

 

 

 

 

 

Vertrag –Nr. 12.0966705.010.040.1174 

 

Gemäß Rahmenvereinbarung mit der Roland – Rechtsschutzversicherungs- AG 

wird den BDK - Mitgliedern Versicherungsschutz für solche Versicherungsfälle, die 

auf Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eintreten (Wegeunfälle) nach 

folgender Maßgabe gewährt: 

 

 Die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfes der Verletzung einer 

verkehrsrechtlichen Vorschrift des Straf- oder Ordnungswidrigkeitenrechts. 

 Bei Freiheitsstrafen sowie bei Geldstrafen und Bußen über € 256,00 sind 

Gnaden-, Strafaussetzungs-, Strafaufschub- und Zahlungserleichterungs-

verfahren eingeschlossen, und zwar für insgesamt 2 Anträge je Versiche-

rungsfall. 

 

Das Motorfahrzeug zu Lande des Mitgliedes für die Geltendmachung von Scha-

denersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen im Rahmen 

des § 14 Abs. 1 ARB das Mitglied in seiner Eigenschaft als Fahrer von Fahrzeu-

gen. Als Fahrzeug gelten alle Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der 



 

 

Bund Deutscher Kriminalbeamter 

Landesverband Hessen 

 

Seite  |  21  B u n d  D e u t s c h e r  K r i m i n a l b e a m t e r  Landesverband Hessen 

Luft sowie Anhänger das Mitglied in seiner Eigenschaft als Fußgänger, Radfahrer 

und Fahrgast in öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln. Die Versicherungs-

summe beträgt € 52.000,00 je Versicherungsfall, davon für Strafkaution im Aus-

land bis zu € 25.565,00 darlehensweise. 

 

 

 

 

Online-Beitritt 

 
 

Beitritt online: 
 

https://www.bdk.de/mitglieder/mitgliedschaft-im-bdk/online-antrag/online-
antrag-1/fg_base_view_p3  
 

Beitrittsformular: 
 

http://www.bdk.de/fileadmin/Gemeinsame_Dokumente/Documents/Beitrittserkla
erungen/2010-11-17%20beitrittsform%20ab%202011_web150.pdf 
 

 
zurück zum Inhalt 
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